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Für unsere Angebote im Rah- 
men des Ganztages in der Pri- 
marstufe sind wir für das zweite 
Halbjahr 2025/2026 (Beginn im 
Februar 2026) auf der Suche 
nach motivierten und enga- 
gierten Personen, die gerne mit 
Kindern der ersten bis vierten 
Klassenstufe arbeiten.

Der Ganztag der Primarstufe 
findet von Montag bis Donners- 
tag statt. Das Angebot umfasst 
z. B. die Übernahme der Haus- 
aufgabenzeit in Klassenstufe 
1/2 bzw. 3/4 von 13.15 bis 13.45 
Uhr und eine sich daran anschließende AG von 13.45 bis 14.45 Uhr. Es ist 
auch möglich, nur die AG anzubieten. Den Tag legen wir gemeinsam fest.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme mit uns (Tel. 07443-8156). 

Wir freuen uns auf Sie 

Gerne vereinbaren wir ein Gespräch, um weitere Fragen zu klären. 

Ihre Schulleitung

Kontakt der Schule:
Gemeinschaftsschule Schopfloch

mit Außenstelle Waldachtal 
Schulstraße 14 

72296 Schopfloch 
www.jugendbegleiter.de

Werden Sie  
Jugendbegleiterin oder 
Jugendbegleiter an 
unserer Schule!

www.nussbaum-medien.de
www.gsvertrieb.de
www.nussbaum-lesen.de
www.jugendbegleiter.de
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sich bis zum 31. Januar 2026 anmelden. Informationen und 
Beratung gibt es beim Tageselternverein im Landkreis Freu- 
ŘŜƴǎǘŀŘǘ ǳƴǘŜǊ όлтпрмύ снтфплсΣ όлтппмύ флррсф ƻŘŜǊ ŀǳŦ 
www.tev-fds.de.

mũŜƴǘƭƛŎƘŜ .ŜƪŀƴƴǘƳŀŎƘǳƴƎŜƴ

Absage der Sitzung
Die für den 22. Januar 2026 geplante nicht öffentlichen Ver- 
sammlung der Jagdgenossenschaft Schopfloch und Iflingen 
muss leider abgesagt werden. 
Der Ersatztermin wird im nächsten Mitteilungsblatt be- 
kanntgegeben. 
Wir bitte um Beachtung.

Aus dem Rathaus

Neues aus dem Standesamt
Schopfloch
Geburten 
13.12.2025 Benaja John Waidelich 
Sohn der Kathrin Waidelich geb. Frank und des Thomas Wai- 
delich 
Herzlichen Glückwunsch! 
25.12.2025 Leni Müller 
Tochter der Jule Christin Müller geb. Lehmann und des Se- 
bastian Müller 
Herzlichen Glückwunsch!

Ausstellung von Landesfamilienpässen, Ausgabe 
des Gutscheinheftes für 2026 und Freikarten für 
das Schwimmbad
Die neuen Gutscheine für 2026 des Landesfamilienpasses 
ǎƛƴŘ ŀō ǎƻŦƻǊǘ ǿƛŜŘŜǊ ōŜƛƳ .ǸǊƎŜǊƳŜƛǎǘŜǊŀƳǘ {ŎƘƻǇŦƭƻŎƘΣ 
Bürgerbüro (Erdgeschoss) und den Ortschaftsverwaltungen 
Ober- und Unteriflingen erhältlich. 
Neben den Eltern können auch fest eingetragene Begleit- 
personen (maximal 4) den Pass zusammen mit den Kindern 
benutzen. Von den eingetragenen Personen können bei 
Ausflügen höchstens zwei ausgewählt werden. 
Soweit bereits in den vergangenen Jahren ein Landesfami- 
ƭƛŜƴǇŀǎǎ ŀǳǎƎŜǎǘŜƭƭǘ ǿǳǊŘŜΣ Ǝƛƭǘ ŘƛŜǎŜǊ ǿŜƛǘŜǊƘƛƴΣ ƛƴ ǎƻƭŎƘŜƴ 
Fällen werden lediglich die Gutscheinhefte für 2026 zum 
Landesfamilienpass ausgegeben. Diese Passinhaber werden 
ƎŜōŜǘŜƴΣ ƛƘǊŜƴ ōƛǎƘŜǊƛƎŜƴ [ŀƴŘŜǎŦŀƳƛƭƛŜƴǇŀǎǎ ǾƻǊȊǳƭŜƎŜƴΦ 
Der berechtigte Personenkreis kann zum Beispiel mit den 
Gutscheinkarten 2026 und unter Vorlage des Landesfami- 
ƭƛŜƴǇŀǎǎŜǎ aǳǎŜŜƴ ǿƛŜ Řŀǎ aŜǊŎŜŘŜǎπ.ŜƴȊπaǳǎŜǳƳΣ Řŀǎ 
Porsche-Museum oder das Dornier-Museum Friedrichsha- 
fen in Baden-Württemberg kostenfrei bzw. zu einem ermä- 
ßigten Eintritt besuchen. Außerdem kann der Freizeitpark 
Tripsdrill an bestimmten Tagen im Jahr zu einem ermäßigten 
Eintrittspreis besucht werden. Neu hinzugekommen sind 
folgende Gutscheine:
• Museum im Bock Leutkirch im Allgäu
• Besucherbergwerk Bad Friedrichshall 
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des 
aƛƴƛǎǘŜǊƛǳƳǎ ŦǸǊ {ƻȊƛŀƭŜǎΣ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘ ǳƴŘ LƴǘŜƎǊŀǘƛƻƴ ǳƴ- 
ter: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/ 
soziales/familie/leistungen/landesfamilienpass/. 
Die Gutscheinhefte sowie den Landesfamilienpass können 
erhalten:
• Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigten 

Sonntagsdienst für Ärzte und Apotheken

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Landkreis Freudenstadt 
Am Wochenende und an Feiertagen sind die niedergelas- 
senen Ärzte in der zentralen Notfallpraxis im Krankenhaus 
Freudenstadt tätig. Ein Aufsuchen der Praxis ist nur nach 
telefonischer Anmeldung über die Notfallnummer (s. u.) 
ƳǀƎƭƛŎƘΦ ¢ŜƭŜŦƻƴƴǳƳƳŜǊ ƧŜǘȊǘ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘΣ ŀǳŎƘ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜ 
Notfalldienstnummer 116 117Φ ²ƛǊ ōƛǘǘŜƴ {ƛŜΣ ǎƛŎƘ ƛƳ ±ƻǊ- 
ŀǳǎ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ Ȋǳ ƛƴŦƻǊƳƛŜǊŜƴΣ Řŀ ǎƛŎƘ ƎŜƎŜōŜƴŜƴŦŀƭƭǎ ōŜƛ 
den o. g. Angaben jederzeit etwas ändern könnte. 
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117 
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos 
und digital eine medizinische Ersteinschätzung und Hand- 
lungsempfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfoh- 
ƭŜƴΣ ƪŀƴƴ ŘƛǊŜƪǘ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ǘŜƭŜƳŜŘƛȊƛƴƛǎŎƘŜƴ .ŜǊŀǘǳƴƎ ǾŜǊ- 
mittelt werden.

Wichtige Rufnummern:
Rettungsdienst:  112 
Allgemeiner Notfalldienst:  116117 
Kinderärztlicher Notfalldienst: 
ό/ŀƭǿ ǳΦ CǊŜǳŘŜƴǎǘŀŘǘύΥ  лмулр мфнфнмсл 
Augenärztlicher Notfalldienst: лмулр мфнфнπмно 
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst: 
!ǳǎƪǳƴŦǘ ŜǊǘŜƛƭǘ Řŀǎ 5wY CǊŜǳŘŜƴǎǘŀŘǘΣ ¢ŜƭΦΥ лтппм устслулΦ 
Auch über die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden- 
Württemberg erhalten Sie Auskunft: http://www.kzvbw.de/. 
Frauenhaus im Landkreis Freudenstadt: 
07441 5202127 (In dringenden Notfällen bei häuslicher Ge- 
ǿŀƭǘΣ ƴŀŎƘǘǎΣ ŀƳ ²ƻŎƘŜƴŜƴŘŜ ǳƴŘ ŀƴ CŜƛŜǊǘŀƎŜƴ ǿŜƴŘŜƴ 
Sie sich an die Polizei: 110)

Apothekenbereitschaftsdienst
Kostenfreie Rufnummer: 0800 00 22 8 33 
Homepage: www.aponet.de 
Samstag, 17.01.2026 
bƻǊŘǎǘŀŘǘπ!ǇƻǘƘŜƪŜΣ CǊŜǳŘŜƴǎǘŀŘǘΣ ¢ŜƭΦ лтппм ст тм ƻŘŜǊ 
9ƴƎŜƭπ!ǇƻǘƘŜƪŜΣ 9ǳǘƛƴƎŜƴΣ ¢ŜƭΦ лтпрф фммро 
Sonntag, 18.01.2026 
!ǇƻǘƘŜƪŜ ŀƳ aŀǊƪǘΣ tŦŀƭȊƎǊŀŦŜƴǿŜƛƭŜǊΣ ¢ŜƭΦ лтппр но ос

5ƛŀƪƻƴƛŜ 5ƻǊƴǎǘŜǧŜƴΣ DƭŀǧŜƴΣ {ŎƘƻǇƅƻŎƘ

Pflege • Betreuung • Hauswirtschaft 

Marktplatz 3 ∙ 72296 Schop � och ∙ Tel.: 0 74 43 / 9 68 02-0
E-Mail: info@diakonie-schop � och.de ∙ Fax: 0 74 43 / 9 68 02-15

www.diakonie-schop � och.de

Tageselternverein

Anmeldeschluss für die Qualifizierung  
zur Tagespflegeperson
Am 2. März 2026 startet ein neuer Qualifizierungskurs zur 
Kindertagespflegeperson. Wer Freude an der Arbeit mit Kin- 
ŘŜǊƴ Ƙŀǘ ǳƴŘ ǎƛŎƘ ōŜǊǳŦƭƛŎƘ ǿŜƛǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴ ƳǀŎƘǘŜΣ ƪŀƴƴ 

www.tev-fds.de
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/
www.docdirekt.de
http://www.kzvbw.de/
www.aponet.de
www.diakonie-schop
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Kindern, die mit ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft 
leben;

• Alleinerziehende, die mit mindestens einem kindergeld- 
berechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft leben;

• Familien, die mit mindestens einem kindergeldberech- 
tigten schwer behinderten Kind mit mindestens 50 v. H. 
Erwerbsminderung in häuslicher Gemeinschaft leben;

• Familien, die kinderzuschlags-, wohngeld- oder bürger- 
geldberechtigt sind und mit mindestens einem kinder- 
geldberechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft leben;

• Familien, die Leistungen aus dem Asylbewerberleis- 
tungsgesetz (AsylbLG) erhalten und mit mindestens ei- 
nem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben. 

Die Gemeinde wird auch weiterhin für jedes im Landesfa- 
milienpass eingetragene Kind (ab dem 4. Geburtstag) drei 
Freikarten für das Schwimmbad Schopfloch ausgeben. 
Bis zum 4. Lebensjahr ist der Eintritt im Schwimmbad Schopf- 
loch frei. Diese Freikarten müssen 2026 verbraucht werden. 
Ihre Gemeindeverwaltung

Lehrschwimmbecken Schopfloch
Öffnungszeiten:
Freitag:  19:00 - 20:00 Uhr (Erwachsenen-Schwimmen) 
Samstag:  15:00 - 17:00 Uhr (Spiel & Spaß) 
An Feiertagen und in den Ferien ist das Schwimmbad ge- 
schlossen. 
Eine Übersicht der geplanten Öffnungszeiten können Sie un- 
serer Homepage entnehmen. 
Das Lehrschwimmbecken befindet sich im Gebäude der 
Veranstaltungshalle der Gemeinschaftsschule Schopfloch, 
Schulstraße 14. Der Eingang ist beim unteren Pausenhof. 
10er-Karten sind beim Bürgermeisteramt Schopfloch er- 
hältlich. 
Einzelkarte:  ab 16 Jahren 3,00 € 
    bis 16 Jahre 1,50 € 
Zehnerkarte: ab 16 Jahren 25,00 € 
    bis 16 Jahre 13,00 € 
Nutzung des Schwimmbads durch Geburtstagsfeiern: 
erste Stunde   75 € 
jede weitere volle Stunde  50 € 
Auf Ihren Besuch freut sich die Schwimmbadaufsicht.

Historischer Bildband – ein interessantes Geschenk

Der historische Bildband von 
Schopfloch, Oberiflingen 
und Unteriflingen könnte ein 
interessantes Geschenk für 
Ihre Verwandten, Bekann- 
ten oder Freunde sein. 
Schon vor einiger Zeit hat 
der Autor Horst Burkhardt 
mit seiner Ehefrau Ursula 
viele Informationen und Bil- 
der gesammelt und aus etwa 4.000 Bildern einen Bildband 
der Gemeinde von 1900 bis etwa 1960 erstellt und 2009 
herausgebracht. Der Bildband mit 132 Seiten und über 200 
Bildern zeigt viele Erinnerungen an vergangene Jahre. 
Erfahren und sehen Sie, wie die Gemeinde früher aussah, 
wie das Dorfleben damals war, welche Häuser die vielen Jah- 
re überlebt haben und welche nicht, welche Berufe es da- 
mals noch gab und ausgeübt wurden und vieles mehr. Mit- 
hilfe von Einwohnern der Gemeinde ist eine große Übersicht 
über 60 Jahre entstanden, und so können auch die jüngeren 
Generationen mit diesem Band noch vieles erfahren. 
Der historische Bildband „Schopfloch, Oberiflingen, Unterif-

lingen“ kostet 17,50 € und kann im Rathaus Schopfloch oder 
bei den Ortschaftsverwaltungen erworben werden.

Rattenplage vermeiden

Rattenvermeidung ist immer besser als Rattenbekämp- 
fung
Um es erst gar nicht zu einer Rattenplage kommen zu lassen, 
sollte man einige Grundregeln beachten:
1.   Essensreste aller Art sollten immer in der Biotonne ver- 

schwinden oder in einem korrekt angelegten Kompost- 
haufen verwertet werden, keinesfalls über die Kanalisa- 
tion, sprich über die Haustoilette.

2.   Räumen Sie Schuppen, Scheunen und Keller regelmä- 
ßig auf und befreien Sie die Räume von überflüssigem 
Unrat. Ratten nutzen solche Räume gerne als Unter- 
schlupf, da hier oft genug auch Essbares zu finden ist.

3.   In altem Hausbestand sollten alle Zugänge von Toilet- 
tenabflüssen usw. von einem Fachmann auf Rattensi- 
cherheit überprüft werden.

4.   Zugänge zur Kanalisation oder Kloaken/Güllegruben etc. 
sollten mit einer entsprechenden Vergitterung bestückt 
sein, um den Ratten keinen Zugang zu gewähren.

5.   Näpfe und Schüsseln von Haustieren sind nach der Füt- 
terung zu reinigen. Das Tierfutter ist sicher verschlossen 
aufzubewahren. 

Da Ratten sich rasant vermehren und auch Überträger von 
Infektionskrankheiten sind, sollten Sie diese Hinweise be- 
achten und bei Bedarf mit der Rattenbekämpfung nicht zö- 
gern. 
Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an die 
Gemeindeverwaltung wenden.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmelde- 
gesetz (BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausfüh- 
rungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz aufgeführten Daten 
der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell- 
schaft, an die betreffenden Religionsgesellschaften. 
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehö- 
rigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von 
minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- 
und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und 
Geburtsort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften. 
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 BMG 
das Recht, der Datenübermittlung zu widerspre chen.
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert 
nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steu- 
ererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung 
wird der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenemp- 
fänger bei der Übermittlung mitgeteilt. 
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Schopfloch, 
Marktplatz 2, 72296 Schopfloch, eingelegt werden. Bei ei- 
nem Widerspruch werden die Daten nicht über mittelt. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Regional denken - Regional handeln








